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Wissenswertes betreffend die Arbeitnehmerveranlagung 
 
Grundsätzlich sind bei der Arbeitnehmerveranlagung drei Möglichkeiten zu unterscheiden: Die 
Pflichtveranlagung, die Veranlagung über Aufforderung durch das Finanzamt und die 
Antragsveranlagung.  
 

Pflichtveranlagung 

Als lohnsteuerpflichtiger Dienstnehmer ist man zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
verpflichtet, wenn einer der folgenden Fälle zutrifft und das zu versteuernde Jahreseinkommen mehr 
als EUR 12.000 beträgt. 
• Erzielung von Nebeneinkünften (zB aus einem Werkvertrag, aus sonstiger selbständiger Tätigkeit, 

aus Vermietung oder ausländische Einkünfte, die aufgrund des anzuwendenden 
Doppelbesteuerungsabkommens zwar steuerfrei sind, aber für den Progressionsvorbehalt 
herangezogen werden müssen) von mehr als  EUR 730 pro Jahr.  

• Erzielung von Einkünften aus Kapitalvermögen (Überlassung von Kapital, realisierte 
Wertsteigerungen, Derivate), die keinem KESt-Abzug unterliegen. 

• Erzielung von Einkünften aus einem privaten Grundstücksverkauf, für die keine ImmoESt 
abgeführt wurde oder für die die Abgeltungswirkung nicht eintritt. 

• Erzielung von Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, für die keine Lohnsteuer einbehalten 
wurde (zB Grenzgänger). 

• Bezug von gleichzeitig zwei oder mehreren Gehältern und/oder Pensionen, die beim 
Lohnsteuerabzug nicht gemeinsam versteuert werden. 

• Es wurde zu Unrecht der Alleinverdiener- /Alleinerzieherabsetzbetrag oder der erhöhte 
Pensionistenabsetzbetrag beansprucht. 

• Es wurde zu Unrecht ein (zu hohes) Pendlerpauschale in Anspruch genommen. 
• Abgabe einer unrichtigen Erklärung beim Arbeitgeber bezüglich des steuerfreien Zuschusses zu 

den Kinderbetreuungskosten. 
• Der Arbeitnehmer wurde unmittelbar für die Lohnsteuer in Anspruch genommen. 
 

Aufforderung durch das Finanzamt 

In folgenden Fällen fordert das Finanzamt erfahrungsgemäß im Spätsommer durch Übersendung eines 
Steuererklärungsformulars dazu auf, eine Arbeitnehmerveranlagung für 2016 bis Ende September 2017 
einzureichen. 
• Bezug von Krankengeld, Entschädigungen für Truppenübungen, Insolvenz-Ausfallsgeld, bestimmte 

Bezüge aus der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse oder Bezüge aus 
Dienstleistungsschecks bezogen oder eine beantragte Rückzahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen. 

• Bei der Berechnung der laufenden Lohnsteuer wurden Steuerminderungen aufgrund eines 
Freibetragsbescheides (zB Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen) 
berücksichtigt. 

 

Antragsveranlagung 

Für die Antragsveranlagung gibt es eine Frist von fünf Jahren. Diese sollte in folgenden Fällen 
durchführt werden. Wenn wider Erwarten statt der erhofften Gutschrift eine Nachzahlung herauskommt, 
kann der Antrag binnen eines Monats wieder zurückgezogen werden. 
• Bei schwankende Bezüge oder Verdienstunterbrechungen während des Kalenderjahres (zB 

Ferialpraxis, unterjähriger Wiedereinstieg nach Karenz). Es wurde dadurch auf das ganze Jahr 
bezogen zu viel an Lohnsteuer abgezogen. 
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• Es sind Sonderausgaben, Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen angefallen, die 
bisher noch nicht oder in zu geringer Höhe geltend gemacht wurden. 

• Falls kein Antrag auf den Alleinverdiener-/ Alleinerzieherabsetzbetrag und/oder auf ein 
Pendlerpauschale / Pendlereuro dem Arbeitgeber übergeben wurde, weshalb dies bei der 
laufenden Lohnverrechnung noch nicht berücksichtigt wurde. 

• Vorhandensein von Kindern, für welche Sie Familienbeihilfe (einschließlich Kinderabsetzbetrag) 
bezogen wurde und für die daher der Kinderfreibetrag von EUR 440 pro Kind zusteht. Dieser 
kann mittels Formulars im Rahmen der Einkommensteuer- bzw Arbeitnehmerveranlagung 
beantragt werden.  Bei getrennter Geltendmachung durch beide Elternteile steht jedem Elternteil ein 
Kinderfreibetrag von EUR 300 pro Kind zu. 

• Falls Alimente für Kinder geleistet werden und es steht daher der Unterhaltsabsetzbetrag zu. 
• Geltendmachung von Verlusten, die im abgelaufenen Jahr aus anderen, nicht lohnsteuerpflichtigen 

Einkünften (zB aus der Vermietung eines Hauses) entstanden sind. Dafür ist das Formular zu 
verwenden. 

• Geltendmachung von aus aus früheren unternehmerischen Tätigkeiten entstandenen 
Verlustvorträgen, bei den Gehaltseinkünften. 

• In manchen Fällen bekommt man  Geld vom Finanzamt gutgeschrieben, obwohl keine Einkommen- 
oder Lohnsteuer bezahlt wurde (= „Negativsteuer“ bzw „SV-Rückerstattung“) und zwar: 
a) Es besteht Anspruch auf den Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag, der Verdienst ist  aber 

so wenig, dass keine Einkommensteuer oder Lohnsteuer bezahlt wird. 
b) Vom Gehalt oder der Pension wurde zwar Sozialversicherung abgezogen, aber keine Lohnsteuer, 

dann erhält man dennoch eine Steuergutschrift.  Diese errechnet sich mit einem Prozentsatz der 
Sozialversicherungsbeiträge und ist gedeckelt. Besteht zumindest ein Monat Anspruch auf das 
Pendlerpauschale, erhöht sich die Negativsteuer zusätzlich. 

 
Negativsteuer / SV-
Rückerstattung 

ab 2016 

 % von SV max 
Anspruch auf 
Alleinverdiener-/-
erzieherabsetzbetrag 

--- 494 €*) 

ohne Pendlerpauschale  50 % 400 € 
mit Pendlerpauschale 50 % 500 € 
Pensionisten 50 % 110 € 

*) bei zwei Kinder 669 €, für jedes weitere Kind zusätzlich jeweils 220 €. 

 

 

Frist zur Einreichung der Steuererklärungen 2016  
 
Der Termin für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2016 (Pflichtveranlagung) ist der 
2.5.2017 (für Online-Erklärungen der 30.6.2017). Steuerpflichtige, die durch einen Steuerberater 
vertreten sind, haben grundsätzlich eine generelle Fristverlängerung bis maximal 31.3.2018 bzw 
30.4.2018, wobei zu beachten ist, dass für Steuernachzahlungen bzw –guthaben ab dem 1.10.2017 
Anspruchszinsen zu entrichten sind bzw gutgeschrieben werden.  
 

FERIENJOBS:  Was dürfen Kinder steuerfrei verdienen 
 
Zu Beginn der Ferien wird alljährlich die Frage gestellt, wieviel Kinder in den Ferien verdienen dürfen, 
ohne dass deren Eltern Gefahr laufen, die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag zu verlieren. 
Zur Beantwortung soll folgende Übersicht Klarheit schaffen: 
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• Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen ganzjährig beliebig viel verdienen, 
ohne dass bei den Eltern die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag gefährdet sind.  

• Kinder über 19 Jahre müssen darauf achten, dass das nach dem laufenden Einkommensteuertarif zu 
versteuernde Jahreseinkommen (nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) EUR 10.000 nicht überschreitet, um die 
Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu verlieren. Dies gilt unabhängig davon, ob das 
Einkommen in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird.  
Das bedeutet, dass das Kind umgerechnet Gehaltseinkünfte von insgesamt bis zu brutto 
rd EUR 12.480 pro Jahr (Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-
Beiträgen bzw Werbungskosten- und Sonderausgabenpauschale) bzw einschließlich der 
Sonderzahlungen brutto rd EUR 14.560 pro Jahr verdienen kann, ohne dass die Eltern die 
Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag verlieren. Sollte das zu versteuernde Einkommen des 
Kindes EUR 10.000 überschreiten, wird die Familienbeihilfe nur um den übersteigenden Betrag 
vermindert und ist zurückzuzahlen. 

 
Beispiel: Ein Student hat am 10.6.2017 das 19. Lebensjahr vollendet. Daher ist im Jahr 2017 erstmals 

das Einkommen des Kindes relevant. Beträgt das steuerpflichtige Einkommen im Jahr 2017 insgesamt zB 

EUR 10.700 wird die Familienbeihilfe nur mehr um EUR 700 gekürzt. 

 
Zu beachten ist, dass für die Beurteilung, ob Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag zustehen, 
sämtliche der Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte herangezogen werden. Daher sind 
beispielsweise auch Vermietungseinkünfte oder Sonstige Einkünfte zu berücksichtigen. Nur 
Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und endbesteuerte 
Einkünfte bleiben außer Ansatz. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir noch auf folgende Besonderheiten aufmerksam machen: 
• Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf 

Familienbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die 
vorgesehene Studienzeit in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist konsequenter Weise nicht in 
die Berechnung des Grenzbetrages einzubeziehen.  

• Nicht ungefährlich ist es, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres Kindes nicht pflichtgemäß 
dem Finanzamt melden. Wer eine solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforderung 
der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages auch eine Finanzstrafe!  

 
Für den (Ferial)Praktikanten selbst ist Folgendes zu beachten: 
 
Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von EUR 425,70 (Wert 2017) fallen wegen geringfügiger 
Beschäftigung keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über dieser 
Grenze, werden dem Kind die vollen SV-Beiträge abgezogen. Allerdings kann es bei niedrigen Einkünften 
bei der Veranlagung zu einer SV-Rückvergütung (auch als „Negativsteuer“ bezeichnet) kommen. Danach 
können 50% der SV-Beiträge bis max EUR 400 (EUR 500 mit Pendlerpauschale) vom Finanzamt 
vergütet werden.  
 
Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei denen vom Auftraggeber 
kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem Jahreseinkommen (Bruttoeinnahmen 
abzüglich der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von EUR 11.000 für das betreffende Jahr eine 
Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werkvertrag bzw freien 
Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). Umsatzsteuerpflicht 
besteht jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% Umsatzsteuer) von mehr 
als EUR 36.000 (bis dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für Kleinunternehmer). Eine 
Umsatzsteuererklärung muss bei Umsätzen über EUR 30.000 netto abgegeben werden.  



5 

 

Beschäftigungsbonus kann ab 1.7.2017 beantragt werden 
Nach einigem Hin und Her wurden nun die Richtlinien für den  Beschäftigungsbonus beschlossen. Der 
Beschäftigungsbonus kann grundsätzlich von allen Unternehmen, unabhängig von der Branche und der 
Unternehmensgröße, beantragt werden, wenn der Unternehmenssitz oder eine Betriebsstätte in 
Österreich liegt und zusätzliche Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Staatliche Unternehmen 
sind von der Förderung ausgeschlossen, außer sie stehen mit anderen am Markt tätigen Unternehmen im 
Wettbewerb und üben keine Aufgaben der Hoheitsverwaltung aus. 

Der Beschäftigungsbonus wird für zusätzliche vollversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
gewährt, wenn folgende Personen eingestellt werden: 

• beim AMS als arbeitslos gemeldete Personen, 
• Bildungsabgänger (das sind Personen, die an einer zumindest viermonatigen gesetzlich 

geregelten Ausbildung teilgenommen haben, sofern der Abgang von der Bildungseinrichtung nicht 
länger als zwölf Monate zurückliegt) 

• Jobwechsler (das sind Personen, die in den zwölf Monaten vor Eintritt in das Unternehmen in 
Österreich erwerbstätig und somit pflichtversichert waren, zB geringfügig Beschäftigte, 
Selbständige, Vollzeitangestellte).  

• Übernahme eines Lehrlings als Fachkraft 
 

Das Dienstverhältnis muss der Kommunalsteuerpflicht sowie dem österreichischen Arbeits- und 
Sozialrecht unterliegen. 

Um festzustellen, ob es sich um ein förderbares zusätzliches Arbeitsverhältnis handelt, wird der 
Beschäftigungsstand zu folgenden fünf festgelegten Stichtagen herangezogen: 

• am Tag vor Entstehung des ersten förderungsfähigen Arbeitsverhältnisses sowie 
• das jeweilige Ende der vier Vorquartale 

Der Höchstwert an bestehenden Arbeitsverhältnissen zu einem dieser fünf Stichtage wird als 
Referenzwert festgelegt. Der Beschäftigtenstand umfasst mit Ausnahme von Lehrlingen und 
geringfügig Beschäftigten alle im antragstellenden Unternehmen beschäftigte Arbeitnehmer (auch 
karenzierte Dienstnehmer) und ist in Köpfen (= Anzahl der Personen) anzuführen. Die Förderung 
gelangt zur Auszahlung, sofern ein Zuwachs von zumindest einem Vollzeitäquivalent (entspricht 
38,5 Wochenstunden) gegenüber dem Referenzwert nachgewiesen werden kann.  

Gefördert werden dabei für die Dauer von drei Jahren die anfallenden Lohnnebenkosten 
(Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung, Beiträge zur Mitarbeitervorsorge, Dienstgeberbeitrag zum 
Familienlastenausgleichsfonds, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und Kommunalsteuer) durch einen 
Zuschuss in Höhe von 50 % der Lohnnebenkosten, der jährlich im Nachhinein ausbezahlt wird. Das 
zusätzlich geschaffene Beschäftigungsverhältnis muss mindestens vier Monate dauern. Der Zuschuss 

ist von der Einkommensteuer befreit. 

Anträge können unter Einbindung Ihres Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers ab 1.7.2017 über den 
Austria Wirtschaftsservice, der Förderbank des Bundes, gestellt werden. Details und den Antrag finden 
Sie unter www.beschaeftigungsbonus.at. 

 

Kinderbetreuungsgeld neu ab 1.3.2017 
 
Für Geburten nach dem 28.2.2017 kommt es zu einer Änderung des Kinderbetreuungsgeldes mit noch 
mehr Flexibilität. Es besteht für Eltern die Möglichkeit, aus zwei Systemen des Kinderbetreuungsgeldes 
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zu wählen: das Kinderbetreuungsgeld-Konto (Pauschalsystem) und das einkommensabhängiges 
Kinderbetreuungsgeld. 
Die Entscheidung für ein System ist bei der erstmaligen Antragstellung zu treffen, bindet auch den 
zweiten Elternteil und kann nur binnen 14 Tagen gewechselt werden.  
 
Das pauschale Kinderbetreuungsgeld erhalten Eltern unabhängig von einer vor der Geburt des Kindes 
ausgeübten Erwerbstätigkeit. Die Bezugsdauer kann zwischen 365 Tagen bis zu 851 Tagen (28 Mo-
naten) für einen Elternteil oder zwischen 456 Tagen (15 Monate) bis zu 1.063 Tagen (35 Monate) ab der 
Geburt des Kindes bei Inanspruchnahme durch beide Elternteile beantragt werden. Bei der Variante mit 
365 Tagen beträgt das Kinderbetreuungsgeld EUR 33,88 täglich, in der längsten Variante  EUR 14,53 
täglich. Bei annähernd gleicher Aufteilung zwischen den Eltern gebührt ein Partnerschaftsbonus als 
Einmalzahlung von insgesamt EUR 1.000. Jedem Elternteil sind 20% der Gesamtdauer unübertragbar 
vorbehalten, das sind in der kürzesten Variante 91 Tage, welche der Kinderbetreuung gewidmet werden. 
Ein Zuverdienst von bis zu EUR 16.200 jährlich bzw bis zu 60 % der Letzteinkünfte ist möglich. 
 
Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ist primär konzipiert für Eltern, die sich nur für 
kurze Zeit aus dem Berufsleben zurückziehen wollen und über ein höheres Einkommen verfügen. Sie 
erhalten in dieser Zeit einen Einkommensersatz von 80% der Letzteinkünfte, max EUR 66 täglich (das 
sind rund EUR 2.000 p.m.). Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld kommt  längstens für 
365 Tage an einen Elternteil  oder für 426 Tage (14 Monate) an beide Eltern zur Auszahlung, wobei 
jedem Elternteil 61 Tage der Anspruchsdauer unübertragbar vorbehalten sind. 
Die Zuverdienstgrenze im einkommensabhängigen System beträgt EUR 6.800 (ab 2017) jährlich. 
Wird die Zuverdienstgrenze überschritt, so muss bis zum Ablauf des zweiten auf das betreffende 
Kalenderjahr folgenden Kalenderjahr – bei sonstiger Verwirkung – nachgewiesen (in Form einer 
Zwischenabrechnung) werden, welcher Teil der Einkünfte im Anspruchszeitraum erzielt wurde. 
  

 

E-Mobilitätspaket  fördert ab 1.3.2017 Elektrofahrzeuge 
 
Um den Umstieg auf die E-Mobilität zu fördern setzen Verkehrsministerium, Umweltministerium und 
Automobilimporteure finanzielle Anreize in einem Gesamtvolumen von EUR 72 Mio im Zeitraum 
1.3.2017 bis 31.1.2018, womit der Ankauf ab 1.1.2017 von Elektrofahrzeugen und die Errichtung von 
Ladestationen gefördert werden . 
 

Fahrzeugtyp Privatperson Unternehmen 
Elektroantrieb *)          € 4.000 € 3.000 
Plug-In-Hybrid € 1.500 € 1.500 
E-Motorrad € 375  
E-Mopeds € 200  
E-Leichtfahrzeug  € 1.000 
E-Kleinbus, leichtes E-Nutzfahrzeug  bis zu € 20.000 

*) der Bruttolistenpreis darf höchstens EUR 50.000 betragen 
 
Die Errichtung von öffentlich zugänglichen Schnelladestationen wird mit bis zu EUR 10.000 gefördert. 
Im privaten Bereich wird der Kauf einer „Wallbox“-Ladestation oder eines intelligenten Ladekabels mit 
EUR 200 unterstützt. 
 
Anträge auf Förderprämien können unter www.umweltfoerderung.at 
eingereicht werden. Dort findet sich auch eine Liste der geförderten 
Fahrzeuge. 
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Deregulierungsgesetz – vereinfachte GmbH-Gründung 
 
Im Zuge des jüngst im Nationalrat beschlossenen Deregulierungsgesetzes 2017 wurden folgende – für 
die Praxis wichtige – Neuregelungen eingeführt: 
 
Vereinfachte GmbH-Gründung ab 1.7.2017:  

• Es gibt weiterhin die gründungsprivilegierte Stammeinlage iHv EUR 10.000, worauf 
lediglich EUR 5.000 bar einzuzahlen sind. 

• Eine GmbH kann dann nach vereinfachten Regeln gegründet werden, wenn sie über einen 
Alleingesellschafter verfügt, der auch der einzige Geschäftsführer werden soll. 

• Die Errichtungserklärung einer vereinfacht zu gründenden GmbH darf nur einen Mindestinhalt 
aufweisen. Der Ersatz der Gründungskosten darf nur bis zu einem Höchstbetrag iHv EUR 500 
vereinbart werden. 

• Die vereinfachte Gründung bedarf keines Notariatsakts. Die Identität des Gesellschafters muss 
im Zuge der Gründung  in elektronischer Form zweifelsfrei festgestellt werden.  

• Die Anmeldung der Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch bedarf keiner beglaubigten 
Form, sondern sie hat in geeigneter elektronischer Form stattzufinden. 

• Das BMJ wird in einer Verordnung den genauen Inhalt der Errichtungserklärung sowie den 
Inhalt der Anmeldung zum Firmenbuch und die damit im Zusammenhang stehenden 
technischen Details regeln. 

• Ein Kreditinstitut  hat anlässlich der Einzahlung der in bar zu leistenden Stammeinlage die 
Identität des Geschäftsführers und Gesellschafters festzustellen und zu überprüfen.  Die 
Musterzeichnung des Geschäftsführers hat ebenfalls vor dem Kreditinstitut zu erfolgen. In der 
Folge hat das Kreditinstitut die Bankbestätigung, eine Kopie des Lichtbildausweises sowie der 
Musterzeichnung auf elektronischem Weg dem Firmenbuch zu übermitteln. 

 
Bareinzahlung auf Treuhandkonto beim Notar: Ab dem 1.7.2017 ist auch im Zuge einer normalen 
GmbH-Gründung die Einzahlung der bar einzuzahlenden Stammeinlage auf ein Treuhandkonto des 
beurkundenden Notars möglich. Der Notar hat den Geldbetrag nach Eintragung der Gesellschaft an 
diese weiterzuleiten.  
Honorarermäßigung von Notaren beim GmbH-Gründung: Ein Notar kann auch ab 1.7.2017 an einer 
vereinfachten Gründung mitwirken. In diesem Fall bemisst sich das Entgelt für die Beurkundung durch 
den Notar an einem Wert des Gegenstands iHv EUR 500. Daher wird in diesem Fall das Honorar des 
Notars erheblich reduziert.  
Gebührenbefreiung: Eine weitere Neuerung, die auch mit 1.7.2017 in Kraft tritt, betrifft die 
Gebührenbefreiung für Eintragungen im Zusammenhang mit der Neugründung eines Betriebs nach 
dem NeuFöG. Künftig kann das Formular nach § 4 Abs 1 und 3 NeuFöG innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Antrag auf Eintragung beim zuständigen Gericht nachgereicht werden. 
 
Entfall der Auflagepflicht von Arbeitnehmerschutzvorschriften: Die derzeit noch geltende 
Verpflichtung, alle Gesetze und Verordnungen zum Arbeitnehmerschutz im Betrieb aufzulegen oder 
elektronisch zur Verfügung zu stellen, entfällt ab 1.7.2017. Demnach werden unter anderem § 24 
ArbeitszeitG, § 23 ArbeitsruheG, § 9 Krankenanstalten-ArbeitszeitG, § 17 MutterschutzG und § 60 
GleichbehandlungsG ersatzlos aufgehoben. 
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Neuerungen aus dem Wartungserlass zu den Umsatzsteuer-
richtlinien 

 
Mit dem Wartungserlass zur Änderung der Umsatzsteuerrichtlinien 2000 wurden insbesondere die 
gesetzlichen Änderungen des Steuerreformgesetzes 2015/2016, Aussagen der EU-Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung betreffend die sonstigen Leistungen in Zusammenhang mit Grundstücken 
sowie die aktuelle Judikatur von EuGH, VwGH und UFS in die Umsatzsteuerrichtlinien eingearbeitet. 
Überdies hat die Steuerverwaltung Aussagen zur überholten Rechtslage gestrichen.  
 
Nachfolgend ein Überblick über einige wichtige Aussagen: 
 
Rz 233 - Organschaft  

Ab 1.1.2017 ist auch eine Personengesellschaft, bei der neben dem Organträger nur solche Personen 
Gesellschafter sind, die finanziell in den Organträger eingegliedert sind (kapitalistische 
Personengesellschaften), Organgesellschaft, wenn die sonstigen Voraussetzungen für die Organschaft 
vorliegen. 
 
Rz 268 Hoheitsbetriebe – Betriebe gewerblicher Art; Trennung 

Eine Trennung der Tätigkeiten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ist auch dann vorzunehmen, 
wenn die Tätigkeiten zugleich der Ausführung steuerpflichtiger Umsätze und der Erfüllung 
nichtunternehmerischer (satzungsmäßiger) Zwecke der Körperschaft des öffentlichen Rechts (Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit für die beruflichen Interessen ihrer Mitglieder) dienen. Diese Voraussetzungen 
kann zB die Veranstaltung von Bällen, Modeschauen und Misswahlen einer Innung erfüllen. Die damit 
zusammenhängenden Vorsteuern sind sachgerecht aufzuteilen. 
 
Rz 349 - Zusatzartikel bei Zeitungsabonnements 
Werden bei Abschluss eines Zeitungsabo dem Kunden Zusatzartikel zu einem nicht kostendeckenden 
Preis angeboten, liegen zwei Leistungen vor, das Zeitungsabo ist mit 10 % zu versteuern, der 
Zusatzartikel auf Basis des nicht kostendeckenden Preises mit 20 %. Unverändert bleibt aber derzeit die 
Meinung der Finanzverwaltung, dass bei Autobahnvignetten, die als Zugabe zu Zeitungsabonnements 
verkauft werden, der Vignetteneinkaufspreis ungekürzt als Bemessungsgrundlage im Abopreis enthalten 
ist und daher ungekürzt dem Normalsteuersatz von 20 % unterliegt. 
 
Rz 639 bis 640 - Grundstücksbegriff, Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 
Ein großer Teil des Wartungserlasses betrifft die ab dem 1.1.2017 geltenden Leistungsortregelungen für 
grundstücksbezogene Leistungen. Die neuen Vorschriften für eine auf dem Grundstücksort basierende 
Besteuerung schaffen einheitliche Rahmenbedingungen und sorgen dafür, dass die 
Mehrwertsteuereinnahmen dem Mitgliedstaat zufließen, in dem das Grundstück gelegen ist. Um 
Mitgliedstaaten und Unternehmen in die Lage versetzen, sich rechtzeitig und möglichst einheitlich auf 
die Änderungen vorzubereiten, hat die EU-Kommission Erläuterungen veröffentlicht, mit dem Ziel, auf 
EU-Ebene verabschiedete Rechtsvorschriften besser verständlich zu machen. Die Erläuterungen haben 
zwar keine Bindungswirkung, können aber für die tägliche Praxis hilfreich sein. 
 
Mit dem AbgÄG 2016 wurde das UStG bereits an den neuen Grundstücksbegriff angepasst und bisher 
bestehende Verweise auf den Grundstücksbegriff des § 2 GrEStG entfernt. Unterschiede können sich 
insbesondere bei den Betriebsvorrichtungen ergeben, die nach dem GrEStG nicht Bestandteil des 
Grundstücks sind, jedoch nunmehr nach der für das UStG maßgeblichen Definition erfasst sein können. 
Dies hat als Auswirkung, dass die Steuerbefreiung bei der Lieferung von Grundstücken und die 
Vorsteuerberichtigung bei Grundstücken des Anlagevermögens zur Anwendung kommen können. 
 
Zu den sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück gehören ua: 
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• die Erstellung von Bauplänen für Gebäude oder Gebäudeteile für ein bestimmtes Grundstück, 
ungeachtet der Tatsache, ob dieses Gebäude tatsächlich errichtet wird oder nicht;   

• Bauaufsichtsmaßnahmen oder grundstücksbezogene Sicherheitsdienste, die vor Ort erbracht werden 
- unabhängig davon, ob sie durch vor Ort anwesende Personen oder aus der Ferne, dh ohne 
persönliche Präsenz, etwa durch technische Anlagen, erbracht werden.   

• Ab 1. 1. 2017 sind auch juristische Dienstleistungen (zB von Rechtsanwälten, Notaren), die auf die 
Veränderung des rechtlichen Status eines bestimmten Grundstücks gerichtet sind, wie zB das 
Verfassen eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrages eines Grundstücks, als Leistungen iZm einem 
Grundstück einzustufen. Dies gilt auch dann, wenn die Transaktion letztlich nicht stattfindet. 

 
Rz 759 – Bitcoins  
Auch der Umtausch konventioneller Währungen in Einheiten der virtuellen Währung „Bitcoin“ und 
umgekehrt ist steuerfrei. 
 
Rz 1369,  1369a - Aufteilung eines pauschalen Entgeltes, 3/4 Pension 
Für die Aufteilung eines pauschalen Entgelts für Beherbergungsleistungen kann bei Vorliegen von 
Einzelverkaufspreisen auch auf die entsprechenden durchschnittlichen Einzelverkaufspreise des 
vorangegangenen Veranlagungszeitraums (wie bereits bei der Kostenaufteilung) zurückgegriffen 
werden. Werden für Kinder (ermäßigte) Beherbergungsentgelte gezahlt, sind auch diese in die 
Aufteilung einzubeziehen, nicht aber die unentgeltliche Beherbergung (zB bei Säuglingen). 
 
Bei einer Dreiviertel-Pension (Frühstück, „Jause“ und Abendessen) kann für die Aufteilung der Entgelte 
von einer Vollpension ausgegangen werden, wenn die Verköstigungsleistung („Jause“) eine „volle“ 
Mahlzeit ersetzt.  
 
Zu Rz 1454 - VIP Tickets  
Eintrittsberechtigungen für sportliche Veranstaltungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz. Nicht 
unter die Begünstigung fällt daher die Berechtigung zur Teilnahme an einer Veranstaltung, wie 
Nenngelder, Startgelder udgl. zu sportlichen Wettkämpfen (zB Radrennen, Marathon usw). 
Werden „VIP-Karten“ für sportliche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, die neben der 
Eintrittsberechtigung zur sportlichen Veranstaltung (Sitzplatz auf der VIP-Tribüne) weitere Leistungen 
wie zB Zutritt zum VIP-Bereich, Cateringleistungen und Zurverfügungstellung von Abstellplätzen für 
Kfz beinhalten, liegt eine einheitliche komplexe Dienstleistung vor, die mangels Begünstigung dem 
Normalsteuersatz in Höhe von 20% unterliegt. 
Von einer „VIP-Karte“ wird im Vergleich zu einer „normalen“ Eintrittskarte auszugehen sein, wenn der 
Preis der „VIP-Karte“ mehr als doppelt so hoch als jener der teuersten „normalen“ Eintrittskarte zu 
einer sportlichen Veranstaltung ist. 
 
Rz 1508 und 1511 - Vorsteuerabzug  
Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung mit einer grundsätzlich unzureichenden Beschreibung / 
Angabe der Leistung oder des Liefertages bzw. Leistungszeitraumes ist jedoch dann zulässig, wenn die 
Behörde aus vom Leistungsempfänger beigebrachten Unterlagen über alle notwendigen Informationen 
verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen vorliegen.  
 
Rz 1985 - Vorsteuerabzug bei Elektroautos 
Aus ökologischen Erwägungen ist seit 1.1.2016 bei Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen 
mit einem CO2-Emissionswert von 0 g/km (insbesondere sogenannte Elektrofahrzeuge, aber auch 
wasserstoffbetriebene Fahrzeuge) ein Vorsteuerabzug unter den allgemeinen Voraussetzungen 
möglich. Die Luxustangente bleibt jedoch unberührt. Soweit daher die betreffenden Kfz-Aufwendungen 
ertragsteuerlich nicht abzugsfähig sind, unterliegt der nicht abzugsfähige Teil der 
Eigenverbrauchsbesteuerung: 
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PKW-Anschaffungskosten brutto Vorsteuerabzug Eigenverbrauch 
bis € 40.000 100% keiner 
€ 40.000 bis € 80.000 100% nicht abzugsfähiger Teil 
mehr als € 80.000 0% keiner 

 
Es ist zu beachten, dass es sich bei der Luxustangente bei PKWs vom EUR 40.000 um einen 
Bruttobetrag handelt. 
 

Beispiel: 

Elektroauto (Tesla) wird 2016 gekauft. Die Anschaffungskosten betragen EUR 44.000 brutto. Für die 

Anschaffung wurde ein (unechter) Zuschuss von EUR 5.000 gewährt.. 

 

Der Unternehmer kann den vollen Vorsteuerabzug geltend machen, muss jedoch den Betrag von 

EUR 4.000 der Eigenverbrauchsbesteuerung unterziehen. Die Eigenverbrauchsbesteuerung hat im Jahr 

der Anschaffung zu erfolgen. Der Zuschuss hat keinen Einfluss auf die Behandlung, auch wenn für den 

Zuschuss die Umsatzsteuer geschuldet wird. 

 

Neuerungen in der Lohnverrechnung 
 

In der Lohnverrechnung gibt es, auch 2017 zahlreiche Änderungen vor allem durch das EU-
Abgabenänderungsgesetz, das Abgabenänderungsgesetz 2016 und den Lohnsteuerwartungserlass 2016 
zu berücksichtigen. Im Folgenden eine Übersicht über die wesentlichen Änderungen 2017: 
 
• Neue Befreiung für Aushilfskräfte befristet für 2017-2019 
Ab 1.1.2017 können Einkünfte für Aushilfskräfte steuerfrei ausbezahlt werden, für den Dienstgeber 
entfallen auch die Lohnnebenkosten (Kommunalsteuer, Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag), allerdings ist ein Lohnzettel zu übermitteln. Folgende Voraussetzungen müssen 
vorliegen, um die Begünstigung in Anspruch nehmen zu können:  
- Es muss sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis handeln, wobei die monatliche 

Geringfügigkeitsgrenze von EUR 425,70 (Wert 2017) nicht überschritten werden darf. 
- Die Aushilfskraft steht nicht in einem Dienstverhältnis zum Dienstgeber. 
- Die Aushilfskraft muss neben der steuerfreien Beschäftigung eine Vollversicherung aufgrund einer 

selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit haben. 
- Die Beschäftigung der Aushilfskraft dient zu Abdeckung eines temporären zusätzlichen 

Arbeitsanfalls in Spitzenzeiten (zB Einkaufssamstag) oder zur Abdeckung eines Ausfalls einer 
Arbeitskraft im regulären Betriebsablauf (zB Krankheitsfall).  
- Die Tätigkeit der Aushilfskraft umfasst insgesamt nicht mehr als 18 Tage pro Kalenderjahr, 

unabhängig von der Anzahl der Dienstgeber. Um diese Voraussetzung gewährleisten zu können, 
besteht eine Verpflichtung der Aushilfskräfte, den Dienstgeber über die bisherigen Tage der 
begünstigten Aushilfstätigkeit bei anderen Dienstgebern zu informieren. Überschreitet die 
Aushilfskraft die Grenze von 18 Tagen, steht ab Beginn des neuen Beschäftigungsverhältnisses 
zu jenem Dienstgeber, bei dem die 18 Tage überschritten werden, die Steuerfreiheit nicht mehr 
zu. Die Steuerfreiheit der davorliegenden Aushilfstätigkeiten zu anderen Dienstgebern bleibt 
unberührt. Bei Missachtung der Informationspflicht und bei Überschreiten der 18-Tage-Grenze 
verliert die Aushilfskraft – nicht jedoch der Dienstgeber – die steuerliche Begünstigung. Die 
Korrektur erfolgt über die Pflichtveranlagung. 

- Der Dienstgeber beschäftigt an nicht mehr als 18 Tagen im Kalenderjahr steuerfreie 
Aushilfen. Überschreitet der Dienstgeber diese 18-Tage-Grenze, steht die Begünstigung ab 
Beginn der Beschäftigung jener Aushilfskraft, bei der die Grenze überschritten wird, nicht mehr 
zu. 
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Beispiel: Dienstgeber beschäftigt Aushilfskraft A von 1-7/2017 an neun Tagen. Die Aushilfskraft 

B arbeitet von 8-12/2017 an 10 Tagen. Der Dienstgeber kann die  Aushilfskraft A steuerfrei 

abrechnen, die Aushilfskraft B kann nicht steuerfrei abgerechnet werden. 

 

Beispiel: Der Dienstgeber Y beschäftigt für 12 Tage eine Aushilfskraft, die bereits bei 

Dienstgeber X für 9 Tage beschäftigt war. Da der Dienstgeber Y darüber nicht informiert ist, 

rechnet er den Dienstnehmer als Aushilfskraft steuerfrei ab. Im Rahmen der Pflichtveranlagung 

erfolgt die Nachversteuerung beim Dienstnehmer ab Beginn des Dienstverhältnisses zu 

Dienstgeber Y. 

 

Beispiel: Der Dienstgeber M beschäftigt eine Aushilfskraft für mehr als 18 Tage. Die 

Begünstigung steht von Beginn an für das gesamt Beschäftigungsverhältnis nicht zu. 

 

• Bei der Sozialversicherung werden erst ab dem Jahr 2018 Sonderregelungen eingeführt. 
Danach sind ab 2018 vom Dienstgeber für Aushilfskräfte die Arbeiterkammerumlage von 0,50% und 
der Pauschalbetrag für Dienstnehmer von 14,12% vom Bezug einzubehalten (diese würden ohne 
Sonderregelung den Dienstnehmern im Nachhinein vorgeschrieben). Der vom Dienstgeber zu 
entrichtende Unfallversicherungsbeitrag entfällt dann für „solche“ Aushilfen. Die Dienstgeberabgabe 
(DAG) ist bei Zutreffen der Voraussetzungen (bei Überscheiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze) 
abzuführen. 

 

• Arbeitnehmerbegriff bei den Steuerbegünstigungen 
Soweit im § 3 EStG Steuerbegünstigungen für Arbeitnehmer vorgesehen sind, gelten diese 
grundsätzlich nur für Personen in einem aufrechten Dienstverhältnis. Die Begünstigungen in 
Zusammenhang mit der Benützung von Einrichtungen und Anlagen (wie z.B. Erholungsheime, 
Kindergärten etc.), der Gesundheitsförderung, Teilnahme an Betriebsveranstaltungen und 
Zukunftssicherungsmaßnahmen (beschränkt auf Risikoversicherungen) gelten aber auch für ehemalige 
Arbeitnehmer. 
 
• Trinkgelder 
Trinkgelder, deren Höhe nicht durch den Kunden sondern im Wege der ausgestellten Rechnung durch 
den Arbeitgeber festgelegt werden, sind mangels Freiwilligkeit nicht steuerfrei. 
 
• Gutscheine für Mahlzeiten und zur Bezahlung von Lebensmitteln 
Es wird klargestellt, dass Gutscheine bis zu einem Betrag von EUR 1,10 pro Arbeitstag, die auch zur 
Bezahlung von Lebensmitteln verwendet werden können, die nicht sofort konsumiert werden müssen, 
bei jenen Arbeitnehmern, die sich auf Dienstreise befinden, nicht auf das Taggeld anzurechnen sind, 
sondern zusätzlich steuerfrei bleiben. 
 
• Freiwillige Zuwendung des Arbeitgebers zum Begräbnis 
Ab 1.1.2017 sind nur mehr freiwillige Zuwendungen des Arbeitgebers für die Begräbniskosten des 
Arbeitnehmers, dessen Partners oder dessen Kinder steuerfrei. Zuwendungen, die aufgrund des 
Kollektivvertrages geleistet werden, sind zu versteuern. 
 
• PKW-Sachbezug 
Ist bei Neufahrzeugen der Anschaffungszeitpunkt für die Bestimmung der CO2-Emissionswertgrenze 
nicht eindeutig zu ermitteln, kann das Datum der Zulassung herangezogen werden. 
 
Mit dem Sachbezugswert sind alle geldwerten Vorteile abgegolten, die mit der Nutzung des 
arbeitgebereigenen KFZ üblicherweise verbunden sind. Dies umfasst auch die gratis E-Ladestation 
beim Arbeitgeber. Klar gestellt wird, dass der Ersatz der Stromkosten für ein arbeitnehmereigenes 
/privates E-Fahrzeug durch den Arbeitgeber keinen Auslagenersatz darstellt, sondern steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. 
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• Versicherungsbeiträge zur ausländischen Sozialversicherung 
Beiträge zu einer verpflichtend abzuschließenden  Pflegeversicherung (zB die soziale 
Pflegeversicherung in Deutschland) sind bei einer engen organisatorischen und inhaltlichen 
Verknüpfung mit der Krankenversicherung ebenfalls als Werbungskosten abzugsfähig. 
 
• Pendlerpauschale  
Der Verfassungsgerichtshof bestätigt den Ausschluss des Pendlerpauschales bei gleichzeitiger 
Zurverfügungstellung eines Dienstautos auch für private Fahrten, wie für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte. 
 
• Doppelte Haushaltsführung auch bei Singles  
Der Verwaltungsgerichtshof sieht eine Verlegung des Familienwohnsitzes an den Beschäftigungsort  
angesichts einer absehbaren befristeten Entsendung  von zwei Jahren an einen anderen 
Beschäftigungsort als unzumutbar an. Dies gilt auch in Fällen von alleinstehenden Steuerpflichtigen. 
 
• Beiträge zur freiwilligen Höherversicherung in der Pensionsversicherung sind nur dann als  
Sonderausgaben abzugsfähig, wenn der entsprechende Antrag vor dem 1.1.2016 gestellt wurde. 
 
• Außergewöhnliche Belastung: Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
Bei der Berücksichtigung von Krankheitskosten beim zahlenden (Ehe-)Partner als außergewöhnliche 
Belastung sind in die Berechnung der Grenze, ob das steuerliche Existenzminimum (EUR 11.000) des 
erkrankten Partners überschritten wird, auch die Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen und 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen einzubeziehen. 
 
• Kinderbetreuungskosten – pädagogisch qualifizierte Personen 
Als Reaktion auf ein VwGH-Erkenntnis gelten ab der Veranlagung 2017 nur Betreuungspersonen, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung im 
Ausmaß von mindestens 35 Stunden nachweisen, als pädagogisch qualifizierte Person. Dies gilt auch 
für Au-pair-Kräfte. 
Als Übergangsregelung für das Jahr 2017 gilt, dass die erforderliche Ausbildung bis spätestens 
31.12.2017 nachgeholt wird. Ab dem Jahr 2018 können die Kinderbetreuungskosten erst ab jenem 
Zeitpunkt abgesetzt werden, ab dem die Betreuungsperson über die erforderliche Ausbildung verfügt. 
Erfolgt bei Au-pair-Kräften die Ausbildung innerhalb der ersten beiden Monate des Au-pair-Einsatzes 
in Österreich, können die Kosten ab Beginn des Aufenthaltes abgesetzt werden.  

 

Splitter 
 

Die Umsetzung der Business-Register-Information-System-Richtlinie der EU 

Die Umsetzung dieser Richtlinie der EU soll einerseits den grenzüberschreitenden Zugang zu 
Unternehmensinformationen über das Europäische Justizportal erleichtern und andererseits in 
bestimmten Fällen – wie zB bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung – eine automatisierte 
Kommunikation zwischen den nationalen Registerbehörden der Mitgliedstaaten  über eine zentrale 
„Europäische Plattform“ ermöglichen. Die Änderungen des Firmenbuchgesetzes sind mit 1.6.2017 in 
Kraft getreten: 
• Die Gewerbebehörde ist nunmehr bei den im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträgern verpflichtet, 

das Erlöschen der einzigen oder letzten Gewerbeberechtigung dem Firmenbuchgericht 
mitzuteilen. Dies hat durch eine Verknüpfung der Daten des Gewerbeinformationssystems Austria 
(GISA) mit dem Firmenbuch zu erfolgen. 
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• Die Benachrichtigungspflichten des Firmenbuchs an die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft wurde auf die für die Sozialversicherung relevanten Daten beschränkt. 

• Im Firmenbuchauszug ist die OeNB-Identnummer, die von der Österreichischen Nationalbank 
(OeNB) vergeben wird wiederzugeben. 

• Basisinformationen (Name, Rechtsform, Sitz, Registerstaat und Eintragungsnummer) über 
eingetragene Kapitalgesellschaften werden nunmehr kostenlos zugänglich gemacht. 

• Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Eintragungen im Firmenbuch über das Europäische 
Justizportal zugänglich zu machen. Derzeit werden nach den Vorgaben der EU nur die Daten von 
Kapitalgesellschaften über das Europäische Justizportal ausgetauscht. Der Gesetzgeber hat es aber 
durch eine Verordnungsermächtigung ermöglicht, dass das BMJ diesen Informationsaustausch bei 
Bedarf und Zulässigkeit durch Verordnung auf andere Rechtsträger ausweiten kann. Für diesen 
Informationsaustausch wird den im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträgern automationsunterstützt 
eine einheitlich Europäische Kennung zugeordnet werden. 

• Die Vermögenslosigkeit einer Kapitalgesellschaft wird nunmehr dann angenommen, wenn die 
Jahresabschlüsse von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht eingereicht wurden 
sowie weitere 6 Monate abgelaufen sind. 

 

Einschränkung beim Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer 

Grundsätzlich kann jeder Arbeitnehmer eine Kündigung wegen behaupteter Sozialwidrigkeit anfechten. 
Bei jüngeren Arbeitnehmern wird eine derartige Anfechtung in der Regel allerdings aussichtslos sein, 
weil davon auszugehen ist, dass diese bei intensiver Arbeitsplatzsuche binnen weniger Monate einen 
neuen Arbeitsplatz ohne wesentliche Gehaltseinbußen finden können. Damit ältere Arbeitnehmer 
leichter einen neuen Arbeitsplatz finden können, hat der Gesetzgeber bereits mit 1.1.2004 verfügt, dass 
das höhere Alter bei Arbeitnehmern, die bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben, im Rahmen einer 
Kündigungsanfechtung nicht zu berücksichtigen ist. Dies galt bislang aber nur bis zum Ablauf des 
zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb. Da diese Förderung zur Begründung von Arbeitsverhältnissen 
mit älteren Arbeitnehmern in der Praxis als unzureichend empfunden wurde, wurde nun mit Wirkung ab 
dem 1.7.2017 die Zweijahresfrist gestrichen. Damit sind bei über 50jährigen Arbeitnehmern, die ab dem 
1.7.2017 eingestellt werden, die zu erwartenden Schwierigkeiten der Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess aufgrund des höheren Lebensalters bei einer Kündigungsanfechtung während der 
gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht zu berücksichtigen. Hoffentlich motiviert diese 
Kündigungserleichterung nun vermehrt zur Anstellung älterer Arbeitnehmer. 
 

Schweizer UID-Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft   

Bestimmte Dienstleistungen sind, wenn sie an Unternehmer mit Sitz außerhalb des Steuergebietes 
(Österreichs) erbracht werden, am Sitz des Leistungsempfängers steuerbar und steuerpflichtig. Als 
Nachweis der Unternehmereigenschaft gilt bei Kunden innerhalb der Europäischen Union die 
überprüfte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID). Der Nachweis der umsatzsteuerlichen 
Unternehmereigenschaft eines ausländischen (nicht EU) Unternehmers ist meist sehr aufwendig.  
 
Zumindest für den Nachweis der Unternehmereigenschaft von Schweizer Unternehmern gibt es 
nunmehr eine wesentliche Erleichterung. Dieser kann nämlich künftig durch die Schweizer UID-
Nummer erfolgen. Vorweg ist festzuhalten, dass es sich bei der Schweizer UID-Nummer 
(Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) um eine eigene, nationale Schweizer Steuernummer handelt, die 
keinesfalls mit den UID-Nummern der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwechselt werden 
darf. Nach Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung kann im Verhältnis zur Schweiz die 
Schweizer UID-Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft herangezogen werden, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: 

• Eine Schweizer UID-Nummer mit der UID-Ergänzung „MwSt.“ verwendet wird. 
• Bei der Schweizer UID-Nummer im Schweizer UID-Register (https://www.uid.admin.ch) unter 

den Mehrwertsteuerdaten der Status des MwSt.-Registers als „aktiv“ eingetragen ist. 
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• Die Überprüfung und Dokumentation der Gültigkeit der Schweizer UID-Nummer, des Namens 
und der Anschrift des Leistungsempfängers (vergleichbar mit der UID-Bestätigung Stufe 2 über 
FinanzOnline) erfolgt. 

Der Ausdruck aus dem Schweizer UID-Register stellt bei Erfüllung der obigen Kriterien einen 
Unternehmernachweis des Leistungsempfängers dar. In weiterer Folge gilt der Schweizer 
Leistungsempfänger umsatzsteuerlich als Unternehmer und es treten die Rechtsfolgen der 
Leistungserbringung an Unternehmer (z.B. Leistungsortregelungen) ein. 
 
 

Ausweitung der Kleinunternehmerbefreiung in der Umsatzsteuer 

Die Kleinunternehmerregelung in der Umsatzsteuer kann in Anspruch genommen werden, wenn der 
Umsatz nicht mehr als EUR 30.000 (netto) im Jahr beträgt. Bei der Berechnung dieser Grenze mussten 
bisher sowohl steuerpflichtige als auch steuerfreie Umsätze zusammengezählt werden. Lediglich Um-
sätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerung mussten nicht berücksichtigt wer-
den. 
Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2016 wurde die Bestimmung ab 1.1.2017 insofern geändert, als 
nunmehr nicht mehr alle Umsätze des Unternehmers im Veranlagungszeitraum zur Beurteilung des 
Überschreitens der Umsatzgrenze von EUR 30.000 herangezogen werden müssen. 
Unecht befreite Umsätze der Blinden, von privaten Schulen und anderen allgemein bildenden oder 
berufsbildenden Einrichtungen, von Privatlehrern, gemeinnützigen Vereinen, von Pflege – und Tages-
müttern, der Krankenanstalten, aus der Tätigkeit im Rahmen von Heilbehandlungen – auch als Psycho-
therapeut oder Heilmasseur, aus der Tätigkeit als Zahntechniker sowie bestimmte Umsätze von Bund, 
Ländern und Gemeinden, sind nicht mehr miteinzuberechnen. 
Dies ist insofern von praktischem Interesse, als zB Ärzte, die neben ihren Heilbehandlungsumsätzen 
auch noch geringfügige Umsätze aus nichtmedizinischen Gutachten, der Vermietung von Wohnräumen, 
aus kosmetischen Behandlungen oder dem Verkauf von Kosmetikprodukten haben, nunmehr unter die 
Kleinunternehmerregelung fallen können, wenn sie nicht zur Regelbesteuerung optieren. Gleiches gilt 
zB auch für Aufsichtsräte, Zahntechniker, Hebammen etc. 
 

Höchstgerichtliche Entscheidungen 
 
VwGH zur begünstigten Besteuerung der Teilabfindung von satzungsmäßigen 
Pensionsansprüchen 
Gem. § 67 Abs. 4 EStG ist die Bestimmung über die Besteuerung der Abfertigung der Witwer- oder 
Witwenpensionen mit 6 % auch auf die Abfindung von Pensionen des unmittelbar 
Anspruchsberechtigten auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften oder auf Grund von 
Satzungen der Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig 
Erwerbstätigen anzuwenden. Der VwGH hatte zu beurteilen, ob eine an einen Rechtsanwalt nach 
Erreichen des gesetzlichen Pensionsantrittsalters bezahlte Abfindung der Zusatzpension von der 
Versorgungseinrichtung der Rechtsanwaltskammer unter diese begünstigte Besteuerung fällt. Der 
VwGH bestätigte die bereits vom BFG getroffene Entscheidung, dass derartige Abfindungszahlungen 
begünstigt besteuert werden können, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Die Satzung muss einen – von jeglichem Ermessen des Entscheidungsträgers unabhängigen – 

Rechtsanspruch auf Zuerkennung einer Leistung vorsehen. 

- Es muss sich um die Abfertigung eines konkreten (bestehenden) und abfertigbaren Pensions(-

zusatz-)anspruchs handeln. 

Diese Voraussetzungen erfüllte im gegenständlichen Fall die Satzung der Versorgungseinrichtung der 
Rechtsanwaltskammer Wien. Vergleichbare Bestimmungen enthält aber zB auch die Satzung der 
Vorsorgeeinrichtung 2014 der Kammer der Wirtschaftstreuhänder.  
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VwGH zur 1.000 m²-Grenze bei der Hauptwohnsitzbefreiung 
Nach der Verwaltungspraxis erfasst die Hauptwohnsitzbefreiung bei der Immobilienertragsteuer neben 
dem Gebäude lediglich Grund und Boden im maximalen Ausmaß von 1.000 m². Das BFG hat in einem 
konkreten Fall davon abweichend die Ansicht vertreten, dass Grundstücke jeglicher Größe von der 
Hauptwohnsitzbefreiung umfasst sind. Aufgrund einer Amtsrevision des Finanzamts hat nun der VwGH 
entschieden, dass von der Hauptwohnsitzbefreiung lediglich das Gebäude, jene Grundfläche auf der das 
Gebäude steht sowie jene Fläche, welche nach der Verkehrsauffassung mit dem Gebäude eine Einheit 
bildet, erfasst sei. Die Grundfläche, die über einen üblichen Bauplatz hinausgehe, sei nicht von der 
Hauptwohnsitzbefreiung erfasst. Anhand dieser Entscheidung ist wohl davon auszugehen, dass die 
bisherige Verwaltungspraxis, maximal 1.000 m² des Grundstücks der Hauptwohnsitzbefreiung 
zuzuordnen, weiter Geltung haben wird. 
 
VwGH zum Begriff der Großreparatur 
Der VwGH hat sich vor kurzem erstmals mit dem in § 12 Abs 10 UStG verwendeten Begriff der „Groß-
reparatur“ beschäftigt. In dieser Entscheidung definierte der VwGH die Großreparatur als einen nicht 
aktivierungspflichtigen (zum Berichtigungszeitpunkt nicht vollständig verbrauchten) Aufwand, der 
nicht „regelmäßig“ erwächst und von dem sich sagen lässt, er falle „ins Gewicht“. Im konkreten Fall 
hatte eine Gesellschaft 13 große Mietobjekte im Eigentum, in denen sie 38 Aufzugsanlagen um 
EUR 600.000 sanieren ließ. Die Sanierungskosten betrugen in Relation zu den Anschaffungskosten der 
Mietobjekte etwa 2 %. In diesem Fall vertrat der VwGH die Ansicht, dass es sich um eine 
Großreparatur gehandelt habe. Damit unterliegen die geltend gemachten Vorsteuerbeträge der 
Vorsteuerkorrektur, sofern sich die bei erstmaliger Verwendung maßgebenden Verhältnisse für den 
Vorsteuerabzug ändern (zB wegen eines umsatzsteuerfreien Verkaufs).  
 
VwGH zur Übertragung des Fruchtgenussrechts 
Der VwGH hatte jüngst Gelegenheit, seine Rechtsprechung zu Fruchtgenussrechten um eine weitere 
Facette zu bereichern. Im konkreten Fall ging es um die Übertragung eines Fruchtgenussrechts. Dabei 
unterschied der VwGH bei der einkommensteuerlichen Behandlung der Übertragung eines 
Fruchtgenussrechts, ob eine Übertragung der Ausübung nach (dh das Fruchtgenussrecht bleibt bestehen, 
es erfolgt eine Art „Untervermietung“) oder eine Übertragung der Substanz nach (= Veräußerung; der 
bisherige Fruchtgenussberechtigte hat keine Berechtigung mehr) vorliegt.  Im zu beurteilenden 
Sachverhalt verzichtete ein Fruchtgenussberechtigter endgültig auf das Recht, weshalb dieser Verzicht 
vom VwGH als Veräußerung des Rechts qualifiziert wurde. Da der gegenständliche Verzicht im 
Februar 2012 stattgefunden hat, war noch die damalige Rechtslage zu Spekulationsgeschäften  
anzuwenden. Da die Einjahresfrist nach der damaligen Rechtslage überschritten war, unterlag der 
(offensichtlich entgeltliche) Verzicht auf das Fruchtgenussrecht nicht der Einkommensteuer.  
 
Die Aussage des VwGH enthält aber keine verbindliche Aussage zur aktuellen Rechtslage. Daher kann 
anhand dieser Entscheidung nicht beurteilt werden, ob der VwGH im Geltungsbereich der derzeitigen 
Rechtslage einen derartigen entgeltlichen Verzicht auf ein Fruchtgenussrecht als der Einkommensteuer 
unterliegend ansehen würde oder nicht (zB als Spekulationsgeschäft gem § 31 EStG oder allenfalls als 
der Immo-ESt unterliegende Veräußerung eines grundstücksähnlichen Rechts). Ob die undifferenzierte 
Klassifizierung der entgeltlichen Übertragung von Fruchtgenussrechten als Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung nach Rz 115 a EStR aufrecht erhalten bleiben kann, darf bezweifelt werden.  
 
VwGH zur umsatzsteuerlichen Organschaft  
Bisher war für das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft zum Nachweis der wirtschaftlichen 
Eingliederung ein striktes Über- / Unterordnungsverhältnis (zB Produktion – Vertrieb) gefordert. 
Daneben muss natürlich auch die finanzielle und organisatorische Eingliederung gegeben sein. 
 
Auf Grund der jüngsten VwGH Rechtsprechung dürfte wohl künftig dieses strikte Erfordernis eines 
Über- / Unterordnungsverhältnisses entfallen.Der VwGH Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu 
Grunde: Eine GmbH vermietete Geschäftsräumlichkeiten an ihre mittelbare 100 %-Gesellschafterin. 
Die organisatorische und finanzielle Eingliederung war gegeben. Zweifelhaft war das Vorliegen einer 
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wirtschaftlichen Eingliederung. Anzumerken ist, dass der VwGH den Fall aus verfahrensrechtlichen 
Gründen zurückverwies und damit noch keine finale Entscheidung in der Sache selbst vorliegt. 
Bemerkenswert ist die Feststellung des Höchstgerichts, dass die wirtschaftliche Eingliederung im 
konkreten Fall angenommen werden kann, „wenn die Aufgabe der Mitbeteiligten als Besitzgesellschaft 
vornehmlich darin bestünde, der X-AG die für den Betrieb ihrer Bankgeschäfte erforderlichen 
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. In unionsrechtskonformer Interpretation ist mit dem 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhang das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Eingliederung 
erfüllt, ohne dass es einer wirtschaftlichen „Unterordnung“ bedarf“. 
 
Die Lockerung des Kriteriums der wirtschaftlichen Eingliederung bedeutet, dass künftig häufiger eine 
Organschaft vorliegen kann. Wobei zu berücksichtigen ist, dass die umsatzsteuerliche Organschaft von 
Amts wegen wahrzunehmen ist. 
.  
Vorsicht ist bei jenen Fällen geboten, bei denen keine umsatzsteuerliche Organschaft angestrebt ist und 
die finanzielle wie auch organisatorische Eingliederung bereits erfüllt ist. Es ist ratsam, solche Fälle auf 
Grund der jüngsten VwGH-Rechtsprechung sorgfältig zu prüfen. 
 
VwGH zur Abzugsfähigkeit von Due Diligence-Kosten  
Der VwGH hat eine Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes (BFG) aufgehoben, in der das BFG Due 
Diligence-Kosten, die vor dem Kauf einer Beteiligung angefallen sind, als sofort abzugsfähige 
Betriebsausgaben qualifiziert hat. 
 
Nach Ansicht des Höchstgerichts ist der Zeitpunkt der Kaufentscheidung für die Behandlung der Due 
Diligence-Kosten relevant, wobei der VwGH offenkundig (im Gegensatz zum BFG und der bisherigen 
Ansicht) ein weites Verständnis des Begriffs „Zeitpunkts der Kaufentscheidung“ hat. Im vorliegenden 
Fall hat das Höchstgericht die Kaufentscheidung bereits mit dem Vorliegen eines „Letters of Intent“ als 
getroffen beurteilt, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Höhe des Kaufpreises feststand. 
Gegenstand des „Letters of Intent“ waren lediglich die Vereinbarung über die Durchführung einer Due 
Diligence und ein Zeitplan für die Kaufpreisfindung. Nach Ansicht des VwGH hat der Erwerber mit 
dem „Letter of Intent“ bereits seine Absicht kundgetan, eine konkret definierte Gesellschaft in einem 
bestimmten Zeitraum zu erwerben. Folglich diente die Due Diligence laut VwGH nur mehr zur 
Bestimmung des Kaufpreises und die Due Diligence-Kosten waren somit als Anschaffungsnebenkosten 
zu qualifizieren. 
 
VwGH zur begünstigten Besteuerung der gesetzlichen Abfertigung 
Der VwGH hat entschieden, dass eine wesentliche Erhöhung des Gehalts wenige Monate vor 
Beendigung des Dienstverhältnisses – ohne dass dies durch Zusatzaufgaben des Dienstnehmers 
begründet wäre – nicht dazu führen kann, dass die auf Basis dieser erhöhten Bezüge berechnete  
Abfertigung als gesetzliche Abfertigung mit den begünstigten Steuersätzen versteuert werden kann. Im 
vorliegendem Falle wurden die Gehälter teilweise mehr als verdoppelt. 
 
 

Termine  
 

Termin 30.6.2017 

Vorsteuerrückerstattung in / durch Drittländer 
Die Frist für die Erstattung von Vorsteuern in Drittländern endet am 30.6.2017 (Achtung Fallfrist). Die 
Verfahren sind je nach Land durchaus unterschiedlich. Fest steht, dass in Österreich der Antrag auf 
Rückerstattung der österreichischen Vorsteuern 2016 von ausländischen Unternehmern, die ihren 
Sitz außerhalb der EU haben, bis 30.6.2017 beim Finanzamt Graz-Stadt eingebracht werden muss 
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(Formular U5 und Fragebogen Verf 18 und Unternehmerbestätigung U 70). Belege über die entrichtete 
Einfuhrumsatzsteuer und sämtliche Rechnungen sind im Original dem Antrag beizulegen. 
 
 

Termin 30.9.2017 

Vorsteuererstattung in EU-Mitgliedsstaaten bis 30.9.2017 
Österreichische Unternehmer, die Vorsteuern des Jahres 2016 in EU-Mitgliedstaaten geltend 
machen wollen, haben bis 30.9.2017 Zeit, ihre Anträge ausschließlich elektronisch über FinanzOnline 
einzureichen. Grundsätzlich ist die Übermittlung der jeweiligen Papierrechnungen/Einfuhrdokumente - 
bedingt durch das elektronische Verfahren und die Standardisierung des Erstattungsantrages - nicht 
mehr erforderlich. Ausnahme: Der Erstattungsmitgliedstaat kann bei Rechnungen über EUR 1.000 
(bzw Kraftstoffrechnungen über EUR 250) verlangen, dass zusammen mit dem Erstattungsantrag auf 
elektronischem Wege eine Kopie der Rechnung oder des Einfuhrdokuments übermittelt wird. 
Unterjährig gestellte Anträge müssen Vorsteuern von zumindest EUR 400 umfassen. Bezieht sich ein 
Antrag auf ein ganzes Kalenderjahr bzw auf den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres, so müssen die 
Erstattungsbeträge zumindest EUR 50 betragen.  
 


